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Top 1 Genehmigung Sitzungsprotokoll vom 18.09.2024 

 
Das Sitzungsprotokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18.09.2024 wird vom Gemeinderat in 
vorliegender Form genehmigt.  
 
Seitens Gemeinderat Nefzger Heinz wird das Sitzungsprotokoll aus der öffentlichen Sitzung vom 
18.09.2024 beanstandet. Es handelt sich hier um den Tagesordnungspunkt Sonstiges und Bekanntgaben 
in Bezug auf die Ehrungssatzung.  
 
Folgendes wurde hier niedergeschrieben: 
 
Gemeinderat Nefzger Heinz bittet um Informationen zum aktuellen Stand der Ehrungssatzung. Bis dato 
liegt hier kein Entwurf zur Entscheidung im Gemeinderat vor. 2. Bürgermeister Hofmann Martin erklärt, 
dass bereits mehrere Sitzungen des Arbeitskreises stattgefunden haben und bereits ein Sat-
zungsentwurf erarbeitet wurde. Der Satzungsentwurf wird dem Gemeinderat in einer der nächsten 
Sitzungen präsentiert.   
 
 
Gemeinderat Nefzger Heinz betont, dass dies nicht so gesagt wurde. Die Aussage des 2. Bürgermeister 
Hofmann Martin stimmt so nicht und bedarf einer Änderung.  
 
Innerhalb des Gemeinderates wird die Formulierung kurz diskutiert mit dem Ergebnis auf folgende Ände-
rung: 
 
Gemeinderat Nefzger Heinz bittet um Informationen zum aktuellen Stand der Ehrungssatzung. Bis dato 
liegt hier kein Entwurf zur Entscheidung im Gemeinderat vor. 2. Bürgermeister Hofmann Martin erklärt, 
dass bereits ein Grobkonzept für die Ehrungssatzung erarbeitet wurde. Der Satzungsentwurf wird 
dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen präsentiert.   
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 11      
Nein-Stimmen: 1      
 
      

 
 
Top 2 Organzuständigkeit Wegnahme der Zuständigkeit Straßensanierung Fränkinger Str. 

vom beschließenden Bau- und Umweltausschuss 

 
Die beiden Hauptorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der erste Bürgermeister.  
 
Der Gemeinderat Weichs entlastet sich, indem er einzelne Aufgabenbereiche auf Ausschüsse überträgt 
(Art. 32 GO).  
 
Die Gemeinde Weichs hat in ihrer Geschäftsordnung einzelne Aufgabenbereiche an den beschließenden 
Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der beschließende Bau- und Umweltausschuss entscheidet 
anstelle des Gemeinderates in den Angelegenheiten, die ihm vom Gemeinderat übertragen wurden (Art. 
32 Abs. 2, Art. 42 Abs. 2 Satz 2 GO).  
 
Nach § 8 Abs. 3 Buchstaben c) und f) der Geschäftsordnung des Gemeinderats Weichs ist der beschlie-
ßende Ausschuss für die Vergabe für Bauvorhaben der Gemeinde sowie für grundsätzliche Fragen des 
Straßenverkehrsrechts mit der Verkehrsplanung zuständig.  
 
Im Bereich der gesamten Fränkinger Str. stehen in den nächsten Monaten diverse Baumaßnahmen an. 
Es sind folgende Maßnahmen geplant: 

- Kanalsanierung 
- Neuverlegung der Wasserleitungen 



12. Sitzung des Gemeinderates - öffentlich, 16.10.2024 4 

- Neuverlegung von Kabeln (20 KV-Stromleitung/Telekommunikationsleitungen/etc.) 
- Erstellung einer neuen Verkehrsplanung 
- Straßenerneuerung 

 
Aufgrund der erheblichen Verpflichtungen sowie grundlegenden Entscheidungen wurde in der Gemeinde-
ratssitzung vom 18.09.2024 die Sanierung der Fränkinger Str. im nichtöffentlichen Teil behandelt.  
 
Der Gemeinderat sieht hier für die anstehenden Planungen und Vergaben die Zuständigkeit beim Ge-
meinderat.  
 

 
Der Gemeinderat Weichs beschließt den übertragenen Aufgabenbereich gem. § 8 Abs. 3 Buchstaben c) 
und f) Geschäftsordnung Gemeinde Weichs für die Baumaßnahme Fränkinger Str. Weichs dem Hilfsor-
gan Bau- und Umweltausschuss zu entziehen und dem Gemeinderat Weichs zuzuordnen.  
 
Entsprechende Planungen/Vergaben und Ausführungen betreffend der Baumaßnahme Fränkinger Str. 
sind dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.  
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 12      
Nein-Stimmen: 0      
 
      

 
 
Top 3 Neuerlass einer Entwässerungssatzung 

 
Der Gemeinderat hat neben der Kalkulation der neuen Kanalgebührensätze, das Büro Schneider & 
Zajontz auch für die Ausarbeitung einer neuen Entwässerungssatzung und einer neuen Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beauftragt. 
 
Die derzeit rechtskräftige Entwässerungssatzung stammt aus dem Jahr 1999 und wurde im Jahr 2000 
geändert. Aufgrund der ständigen Rechtsprechung war ein Neuerlass einer Entwässerungssatzung auf 
Grundlage der derzeitigen Mustersatzung zwingend erforderlich. 
 
Textentwurf zur Entwässerungssatzung in der Fassung vom 02.09.2024: 
 

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Weichs (Entwässe-
rungssatzung – EWS –) vom xx.yy.2024 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) 
sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Gemeinde 
Weichs folgende Satzung: 

 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässe-
rungseinrichtung) für das Gemeindegebiet.  

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Gemeinde. 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
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Teile der Grundstücksanschlüsse. 
  

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete  

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische 
Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nieß-
braucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren 
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

1. Abwasser 

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-
fließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht 
zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

2. Kanäle  

sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich 
der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

3. Schmutzwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 

4. Mischwasserkanäle 

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 

5. Regenwasserkanäle 

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 

6. Sammelkläranlage 

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich 
der Ableitung zum Gewässer. 

7. Grundstücksanschlüsse  

sind 

– bei Freispiegelkanälen: 
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die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS 
kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze priva-
ter Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

– bei Druckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 

– bei Unterdruckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschlussschachts. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen  

sind 

– bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 
Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist 
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grund-
stücksentwässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Stra-
ßengrund. 

– bei Druckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
einschließlich des Abwassersammelschachts. 

– bei Unterdruckentwässerung: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
zum Hausanschlussschacht. 

9. Kontrollschacht 

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)  

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)  

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden Stauraum sowie einer Ab-
saugventileinheit. 

12. Messschacht 

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Ab-
wasserproben. 

13. Abwasserbehandlungsanlage 

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den 
Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers. 

14. Fachlich geeigneter Unternehmer 

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fach-
kundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 
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– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-
schen Leitung, 

– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für 
die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 

– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 

– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 

– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 

 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser 
Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt 
oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt die Gemeinde. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässe-
rungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei 
dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig ho-
hen Aufwands nicht möglich ist. 

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt. 

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder 
anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß möglich ist. Der Nachweis 
für die Voraussetzungen des S. 1 ist vom Grundstückseigentümer zu erbringen. Die Gemeinde 
kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlags-
wasser aus betriebstechnischen Gründen erforderlich ist. 

 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Ent-
wässerungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, 
wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die 
Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Ab-
wasser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 



12. Sitzung des Gemeinderates - öffentlich, 16.10.2024 8 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder 
Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch 
die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang 
des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benut-
zungszwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 

 § 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum 
Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung 
ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden. 

 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder 
verpflichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis be-
gründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- 
und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässe-
rungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, erneuert, geändert 
und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten ent-
sprechend.  

(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie 
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grund-
stückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßen-
grund hergestellt werden, kann die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Ein-
bau von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken 
zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich 
sind. 
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§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher 
vom Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird 
das Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläran-
lage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanla-
ge auszustatten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-
ben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für 
die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 
hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die 
Gemeinde kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht 
zu erstellen ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 
nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwas-
sersammelschacht oder den Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Gemeinde vom Grundstückseigen-
tümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks ver-
langen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des 
Kanalsystems für die Gemeinde nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen. 

(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Nieder-
schlagswasser nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 

(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich ge-
eignete Unternehmer ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der fachlichen 
Eignung verlangen. 

 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind der Ge-
meinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000, 

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und 
im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 
1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsoh-
lenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, 
Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit er-
heblich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
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– Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren 
Abwasser miterfasst werden soll, 

– Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 

– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Rei-
nigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan 
(Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsich-
tigten Einrichtungen. 

Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterla-
gen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Gemeinde 
kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen 
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und 
gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustim-
mung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Entspricht die Grundstücksentwäs-
serungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstück-
seigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten 
Einreichung der geänderten Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begon-
nen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 

 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des Änderns, 
des Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Ge-
fahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu 
allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der 
Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit 
durch einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen 
und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die 
Prüfungen selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der 
Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen. 

(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeinde die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann 
die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
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innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch 
die Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grundstückseigen-
tümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Besei-
tigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unterneh-
mers oder die Prüfung durch die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, den ausfüh-
renden oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der 
Wasserwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage ge-
mäß den Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange 
die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

 

§ 12 
Überwachung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserka-
näle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene 
Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergeb-
nis durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere 
Abstände entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort 
nichts geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn 
Jahre durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Festgestell-
te Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen 
Mängeln ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung 
durchzuführen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit 
und über die Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlä-
gigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Klein-
kläranlagen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwas-
serbehandlungsanlagen unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Gemeinde 
den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der 
Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung der Gemeinde vorgelegt werden. 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersu-
chungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn 
sie die Gemeinde nicht selbst unterhält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stö-
rungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerver-
unreinigungen ausschließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentü-
mer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach 
Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen. 
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(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 

 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ab-
leitung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie da-
zugehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 

 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Nieder-
schlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Nie-
derschlagswasser eingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die Gemeinde. 

 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 

– die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 

– die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder be-
schädigen, 

– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 

– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder 
verhindern oder 

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 

3. radioaktive Stoffe, 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläran-
lage oder des Gewässers führen, Lösemittel, 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 
können, 

6. Grund- und Quellwasser, sowie Drainwasser, 

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Ze-
ment, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssi-
ge Stoffe, die erhärten, 
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8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben 
und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen 
und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkal-
schlämme, 

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-
rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 

– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie 
auch im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 

– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden 
können und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 
oder 4 zugelassen hat; 

– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes ein-
geleitet werden dürfen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

-von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht 
den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

-das wärmer als +35 °C ist, 

-das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 

-das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

-das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für 
Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nenn-
wertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegen-
über den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von 
Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen 
abhängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrich-
tung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschrif-
ten, insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtli-
chen Bescheids, erforderlich ist. 

(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 
Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art 
oder Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungs-
einrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, 
innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt werden müssen. 

(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wir-
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kung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem 
Fall hat er der Gemeinde eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. 
Darüber hinaus kann die Gemeinde im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsächlicher Bau-
grundverhältnisse, die Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zulassen. Die 
Gemeinde kann verlangen, dass die nähren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vor-
her in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder 
aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Ent-
wässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und der Ge-
meinde über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines 
Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten 
Fachbetriebs vorzulegen. 

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die das Ein-
leiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässe-
rungseinrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Ent-
wässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen. 

 

§ 16 
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Ge-
meinde kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 

 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwas-
sers Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des 
eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, 
dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen lassen. 
Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkana-
lisation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür 
vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß 
durchgeführt und die Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlan-
gen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß be-
trieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 

§ 18 
Haftung 

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörun-
gen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 



12. Sitzung des Gemeinderates - öffentlich, 16.10.2024 15 

Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, 
die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet 
der Gemeinde für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für 
Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom 
Grundstückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhal-
ten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnah-
men für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstü-
cke, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum An-
schluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen 
Abwasserbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde 
zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 20 
Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur 
Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen der Gemeinde zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Ge-
bäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betre-
ten; auf Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu 
allen Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grund-
stückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verstän-
digt; das gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben 
unberührt. 
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§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich 

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 
§ 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festge-
legten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten ver-
letzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder Ände-
rung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder 
entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestäti-
gung oder vor Prüfung durch die Gemeinde die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung 
der Gemeinde nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der 
vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwäs-
serungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen 
der Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 
unberührt. 

 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes. 

 

§ 23 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 31.08.1999 mit dem Stand der 1. Änderungssatzung vom 
22.02.2000 außer Kraft. 

 

 

Ausfertigungsvermerk 
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Der Gemeinderat beschließt anhand des ihm vorliegenden Textentwurfes vom 
02.09.2024, die neue Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 
Weichs am 01.01.2025 in Kraft zu setzen.  
Gleichzeitig tritt die bisherige Entwässerungssatzung vom 31.08.1999 mit dem Stand der 
1. Änderungssatzung vom 22.02.2000 außer Kraft. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

 
 
Top 4 Erlass einer neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

 
Der Gemeinderat hat neben der Kalkulation der neuen Kanalgebührensätze, das Büro Schneider & 
Zajontz auch für die Ausarbeitung einer neuen Entwässerungssatzung und einer neuen Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beauftragt. 
 
Die derzeit rechtskräftige Beitrags- und Gebührensatzung stammt aus dem Jahr 2011 und wurde bereits 
6 mal geändert. Nicht nur wegen der 6 Änderungen, auch aufgrund der ständigen Rechtsprechung war 
ein Neuerlass einer Beitrags- und Gebührensatzung auf Grundlage der derzeitigen Mustersatzung zwin-
gend erforderlich. 
 
Textentwurf zur Entwässerungssatzung in der Fassung vom 17.09.2024: 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Weichs (BGS-
EWS) vom xx.yy.2024 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Weichs 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungsein-
richtung einen Beitrag. 

 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht 
oder 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsäch-
lich angeschlossen sind. 
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§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die 
für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
krafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 

 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

  

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude berechnet. 

2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.500 m² Flä-
che (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 4-
fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 1.500 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 1.500 m² begrenzt. 

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur heran-
gezogen, soweit sie ausgebaut sind und die Raumteile eine lichte Höhe von mindestens 1,50 m 
aufweisen.  

4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, werden 
als Geschossfläche 25 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 3Bei sonstigen unbebauten Grundstücken 
werden als Geschossfläche 40 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.  

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 

2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

–  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

–  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 
sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzli-
che Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im 
Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für 
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die Beitragsfreiheit entfallen. 

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschoss-
flächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 2Dieser 
Betrag ist nachzuentrichten. 

3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde. 

  

§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche      2,23 € 

b) pro m² Geschossfläche      17,19 €. 

(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grund-
stücksflächenbeitrag nacherhoben.  

 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

 

§ 7a 
Beitragsablösung 

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht. 

 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grund-
stücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, 
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. § 7 gilt entsprechend. 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbe-
trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 
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§ 9 
Gebührenerhebung 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutzwassergebüh-
ren und Niederschlagswassergebühren. 

  

§ 10 
Schmutzwassergebühr 

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Men-
ge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 3,48 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 

(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung 
und aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich 
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug 
nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasser-
zähler ermittelt. 

3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasser-
verbrauch nicht angibt. 

4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem 
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro 
Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In 
begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebüh-
renpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem 
Gebührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu füh-
ren, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftli-
chen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine 
Wassermenge von 20 m³ pro Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr durch-
schnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er 
kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden. 

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich,  

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 

c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Wohnsitz auf dem her-
anzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In begründeten Einzelfällen 
sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

  

§ 10a 
Niederschlagswassergebühr  

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus 
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befestigten (nachfolgend auch: versiegelten) Teilflächen des Grundstücks (abgerundet auf 
volle m²), von denen Niederschlagswasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung ein-
geleitet wird oder abfließt. Als befestigt im Sinne des Satz 1 gilt jeder Teil der Grundstücks-
fläche, dessen Oberfläche so beschaffen ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht 
oder nur teilweise aufgenommen werden kann. Maßgebend für die Flächenberechnung 
sind die Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entste-
hung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhält-
nisses. 

(2) Die abgerundeten versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit einem Faktor mul-
tipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit für die einzelnen 
Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) wasserundurchlässige Befestigungen: 

Dachflächen ohne Begrünung, Asphalt, Beton, Teer, Pflaster, Platten und Fliesen sowie sonsti-
ge wasserundurchlässige Befestigungen mit Fugenverguss Faktor 1,0 

b) wasser(teil)durchlässige Befestigungen: 

- Kiesschüttdachflächen, Pflaster, Platten, Fliesen sowie sonstige wasser(teil)- 
durchlässige Befestigungen ohne Fugenverguss auf Sand oder Kies Faktor 0,6 

- Gründachflächen, lockere Kies- oder Schotterflächen inkl. Schotterrasen,  
Ökopflaster und Rasengittersteine Faktor 0,4. 

c) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) und b), welcher der betreffenden Befestigung in Abhängigkeit vom Wasser-
durchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 

(3) Versiegelte Teilflächen bleiben unberücksichtigt, wenn dort anfallendes Niederschlags-
wasser der öffentlichen Entwässerungseinrichtung insgesamt ferngehalten wird und z. B. über 
Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine andere Vorflut erhält. Wenn ein 
Überlauf in die öffentliche Entwässerungseinrichtung besteht, werden die versiegelten Teilflä-
chen nach Maßgabe der Absätze 4 – 6 herangezogen.  

(4) Versiegelte Teilflächen, von denen über einen Notüberlauf und/oder Drosseleinrichtung der 
öffentlichen Entwässerungseinrichtung 

a) das anfallende Niederschlagswasser trotz Versickerungsanlagen (wie z.B. eine Sickermul-
de, Rigolenversickerung, Sickerschacht oder eine vergleichbare Anlage) teilweise zugeführt 
wird, oder von denen  

b) das anfallende Niederschlagswasser über eine Niederschlagswassernutzungsanlage (Zis-
terne) teilweise zugeführt wird, 

werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur mit einer pauschal reduzierten Nieder-
schlagswassergebühr nach Maßgabe nachstehend Abs. 5 und Abs. 6 berücksichtigt.  

Dies gilt allerdings nur für Versickerungsanlagen bzw. Niederschlagswassernutzungsanlagen, 
die eine Mindestgröße von 4 m³ besitzen und nur soweit diese ein Stauvolumen - bzw. Spei-
chervolumen - von 1 m³ je 25 m² angeschlossene Fläche aufweisen.  

Eine Niederschlagswassernutzungsanlage i.S.d. von vorstehend Buchstabe b) liegt nur vor, 
wenn sie fest installiert und mit dem Boden verbunden ist. 

(5) Bei versiegelten Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über eine Versi-
ckerungsanlage i.S.v. Abs. 4 Buchstabe a) der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zuge-
führt wird, wird der Berechnung der Niederschlagswassergebühr nur eine Fläche von 20 % der 
mit den in Abs. 2 genannten Faktoren multiplizierten Versieglungsfläche zugrunde gelegt. 

(6) Bei versiegelten Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über eine Zis-
terne i.S.v. Abs. 4 Buchstabe b) der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zugeführt wird, wird 
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der Berechnung der Niederschlagswassergebühr 

a) bei ausschließlicher Nutzung des Niederschlagswassers zur Gartenbewässerung eine Flä-
che von 50 % der mit den in Abs. 2 genannten Faktoren multiplizierten Versiegelungsfläche 
bzw. 

b) bei Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser im Haushalt, Garten oder Be-
trieb eine Fläche von 20 % der mit den in Abs. 2 genannten Faktoren multiplizierten Versiege-
lungsfläche zugrunde gelegt. 

(7) Der Gebührenschuldner hat der Gemeinde auf Anforderung innerhalb eines Monats eine 
Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr maßgeblichen versiegelten Teilflächen einzu-
reichen. Hierzu hat der Gebührenschuldner der Gemeinde auf Aufforderung einen maßstabs-
gerechten Lageplan (Maßstab 1:500) vorzulegen. Im Lageplan sind die Flurnummern sowie 
farblich die bebauten und befestigen Flächen zu kennzeichnen.  

Die Art der Versiegelung ist ebenfalls anzugeben. Ebenso sind die notwendigen Maße für die 
Berechnung der Flächen einzutragen. Änderungen der der Gebührenberechnung zugrundelie-
genden Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne Aufforderung binnen eines Monats 
nach Eintritt der Änderung der Gemeinde mitzuteilen. Sie werden im folgenden Veranlagungs-
zeitraum (Beginn jeweils 01.01.) berücksichtigt.  

Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nicht fristgerecht oder unvollständig nach, so 
kann die Gemeinde die maßgeblichen Flächen schätzen. 

(8) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,51 € pro Quadratmeter / Veranlagungsjahr. 

 

§ 11  
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Entwäs-
serungsanlage. 

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals ergehenden Be-
scheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines 
jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgebührenschuld neu. 

 

§ 12  
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 
genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Schmutzwasser- und die Niederschlagswas-
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sergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. jedes Jahres Vorauszahlungen 
in Höhe von jeweils 30 % des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leis-
ten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszah-
lungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

 

§ 14 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

  

§ 15 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

(2) Gleichzeit tritt die Satzung vom 27.06.2011 mit dem Stand der 6. Änderungssatzung vom 
22.09.2022 außer Kraft.  

 

 

Ausfertigungsvermerk 

 

 
Der Gemeinderat beschließt anhand des ihm vorliegenden Textentwurfes vom 17.09.2024, die neue Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Weichs am 01.01.2025 in Kraft 
zu setzen. 
 
Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungsatzung vom 27.06.2011 mit dem 
Stand der 6. Änderung vom 22.09.2022 außer Kraft. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

 
 
Top 5 Übergangsregelung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weichs hat im vorausgegangenen Tagesordnungspunkt den Erlass ei-
ner neuen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) beschlossen. 
 
In dieser sind abweichende Beitragstatbestände (fiktive Geschoßfläche, Grundstücksfläche bei übergro-
ßen Grundstücken, beitragspflichtige Dachgeschossfläche) gegenüber vorausgegangenen Satzungen 
enthalten. Für die Nachberechnung bei Änderungen der beitragspflichtigen Geschoßfläche ist eine Über-
gangsregelung erforderlich, welche in der letzten BGS-EWS enthalten war, jedoch vom beratendem Büro 
Schneider & Zajontz als rechtlich kritisch angesehen wird. Aus diesem Grund wird ein Beschluss zur 
Übergangsregelung durch den Gemeinderat in einem separaten Tagesordnungspunkt nach Beschluss-
fassung zum Text der BGS-EWS vorgeschlagen. 
 
Folgender Text für die Übergangsregelung wird vorgeschlagen: 
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(1) Herstellungsbeitragstatbestände, die von den vorangegangenen Beitrags- und 

Gebührensatzungen zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Weichs bis ein-

schließlich der BGS-EWS vom 18.03.2005, mit dem Stand der Änderungssatzung 

vom 17.12.2009, erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, so-

weit eine bestandskräftige Veranlagung vorliegt. Wurden Herstellungsbeitragstatbe-

stände nach den in Satz 1 genannten Satzung(en) nicht oder nicht vollständig ver-

anlagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht bestandskräftig, bemisst sich der Bei-

trag nach den Regelungen der heutigen BGS-EWS 2024. Dann sind auf die in Satz 

1 aufgeführten Satzung(en) bereits erbrachten Beträge in der tatsächlich erbrachten 

Höhe nominal anzurechnen. 

 

(2) Die Wirksamkeit der BGS-EWS 2024 der Gemeinde Weichs ist auch für den Fall 

einer etwaigen Unwirksamkeit dieser Übergangsregelung (ganz oder in Teilen) ge-

wollt. 

 

Weichs, den xx.yy.2024  

Ausfertigungsvermerk 
 

 
Der Gemeinderat beschließt die vorgenannte Übergangsregelung zur Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung 2024. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, nach Ausfertigung durch den Bürgermeister, den beschlossenen Text der 
Übergangsregelung öffentlich bekannt zu machen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

 
 
Top 6 Erlass einer Hebesatz-Satzung zur Festsetzung der Hebesätze ab dem 01.01.2025 

 
Da die bisherigen Hebesätze mit Ende des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, d.h. zum 
1. Januar 2025, automatisch ihre Geltung verlieren, muss jede Gemeinde die ab dem 1. Januar 
2025 gültigen, neuen Hebesätze noch im Kalenderjahr 2024 festlegen.  
Hebesätze werden in Bayern vielerorts bislang im Rahmen der Haushaltssatzungen bekanntge-
macht.  
Dies ist zwar weiterhin grundsätzlich möglich, da die Haushaltssatzungen für das Jahr 2025 
jedoch in den allermeisten Fällen am 01.01.2025 noch nicht beschlossen wurden, ist für das 
kommende Haushaltsjahr 2025 einmalig der Erlass einer Hebesatz-Satzung notwendig.  
 
In der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung informierte Kämmerer Johannes Wackerl 
den Gemeinderat über die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf die neuen Hebesätze der 
Gemeinde.  
 
Die Festsetzung der neuen Hebesätze sollte zum einen der Vorgabe der „Aufkommensneutrali-
tät“ Rechnung tragen, gleichzeitig aber auch die finanziellen Bedürfnisse der jeweiligen Ge-
meinde berücksichtigen.  
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Nach ausführlicher Beratung im Gremium wurden vorläufig folgende Anpassungen der Hebes-
ätze ab 01.01.2025 in Betracht gezogen: 
 
Gewerbesteuer:  Erhöhung von derzeit 360 v. H. auf dann 370 v. H. 
Grundsteuer A + B: Reduzierung von derzeit 380 v. H. auf dann 350 v. H. 
 
Die geplanten Anpassungen bedeuten Mehreinnahmen für die Gemeinde von ca. 70.000 €. 
 
Wie sich nun herausgestellt hat, kann durch diese Mehreinnahmen nur ein Teil der auf die Ge-
meinde zukommenden Mehrausgaben in 2025 und den Folgejahren gedeckt werden, da in den 
kommenden Jahren nochmal mit einer deutlichen Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen ist, 
welche in der Septembersitzung so noch nicht erwartet wurde. 
 
Zudem informierte Bürgermeister Mundl den Gemeinderat mit Email vom 02.10.2024 über wei-
tere Erkenntnisse, die in die Hebesatzplanungen zwingend mit einzufließen haben.  
 
Hier ein Auszug aus der Email von Bürgermeister Mundl an den Gemeindetat: 
 
Ich schreibe Euch diese Zeilen, da ich der Meinung bin, dass wir mit den vorbesprochenen He-
besatzanpassungen nur in geringem Umfang die finanziellen Bedürfnisse unserer Gemeinde 
berücksichtigen und daher weiter nach oben anpassen müssen, um unsere Aufgaben in Zu-
kunft auch erfüllen und bewältigen zu können. 
  
Seit Jahren fahren wir einen Sparhaushalt, bringen unsere Mindestrücklage kaum zu Stande, 
haben kaum eine freie Spitze und werden jedes Jahr vom Landratsamt gerügt, dass wir eine 
schwierige Haushaltslage haben. Zudem mussten wir in diesem Jahr auch unseren Kassenkre-
dit und ein weiteres Überbrückungsdarlehen in Anspruch nehmen, da unsere Finanzmittel zu 
bestimmten Zeiten ausgeschöpft waren. 
Ich würde kein Veto gegenüber eurer Vorbesprechung einlegen, wenn nicht hohe Ausgaben für 
unsere Gemeinde in 2025 bevorstünden.  
 
Neben der Turnhallensanierung im Sanitärbereich, muss nun auch das Heizungs- und Lüf-
tungssystem in der Turnhalle erneuert werden. Eine Million wird hier bestimmt nicht reichen. 
Der Neubau der Fränkinger Straße mit Kanalsanierungen wird uns zwischen 1 und 1,5 Millionen 
Kosten verursachen und das neue Feuerwehrfahrzeug mit 500.000 € steht auch schon in den 
Startlöchern. Hier müssen erneut Schulden aufgebaut werden, die auch zu bedienen sind. Dar-
über hinaus steht im kommenden Jahr auch wieder eine Kreisumlageerhöhung im Raum; auch 
die Bezirksumlage wird erhöht, die wiederum über den Landkreis an uns weitergegeben wird.  
  
Unsere gemeindlichen Ausgabenbereiche und die sicherlich noch kommende Erhöhung der 
Kreisumlage zwingen uns meines Erachtens dazu, die Hebesätze weiter nach oben anzupas-
sen. 
  
Die angedachten Hebesatzanpassungen für unsere Gemeinde bedeuten Mehreinnahmen von 
ca. 70.000 €, wobei hiervon ein Teil weitergeht an den Landkreis. Diese Mehreinnahmen de-
cken nicht annähernd den Bedarf unserer Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025 und die kom-
menden Jahre. 
  
Ich bitte daher den Gemeinderat um erneute Beurteilung der Situation in der kommenden GR-
Sitzung und um eine weitere Erhöhung der Hebesätze. 
  
Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Weichs auch künftig sicherzustellen, ist laut 
Bürgermeister Mundl eine weitere Erhöhung der Hebesätze notwendig! 
 
Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um Beratung der neuen Hebesätze sowie anschließen-
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den Beschluss der Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025. 
 
 

 
 

Satzung 
über die Festsetzung der Hebesätze 

der Gemeinde Weichs 
(Hebesatzsatzung) 

vom 16.10.2024 
 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch die §§ 2, 
3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586)) und Art. 18 des Bayerischen Kommunal-
abgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt 
geändert durch § 12 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385)) in Verbindung mit § 25 Abs. 
1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 
((BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 
2294)) und Art. 5 des Bayerisches Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zu-
letzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128)) erlässt die Gemeinde 
Weichs folgende Satzung: 
 

§ 1 Hebesätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)   _______ 

2. Grundsteuer B (für Grundstücke)       _______ 

3. Gewerbesteuer        _______ 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
  (Siegel) 
 
 
Weichs, den 16.10.2024  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Ort, Datum)          Mundl, 1. Bürgermeister 
 
 
Innerhalb des Gremiums wurde die Anpassung nochmals zur Diskussion gestellt. Gemeinderä-
tin Hesse Petra findet es nicht sinnvoll jedes Jahr die Hebesätze anzupassen. Es trifft immer die 
gleichen Gemeindeangehörigen. Ebenso muss ein Großteil der Einnahmen an das Landratsamt 
abgeführt werden und es verbleibt nur ein kleiner Teil in der Gemeinde.  
 
Gemeinderat Nefzger Heinz kann mit dem Vorschlag zur Anpassung der Hebesätze Grund-
steuer A und B auf 350 v. H. mitgehen. Mehr aber nicht. Es darf nicht vergessen werden, dass 
auch noch andere Einnahmen der Gemeinde zur Verfügung stehen. Falls eine weitere Erhö-
hung notwendig wäre, so sollte diese moderat ausfallen.  
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Die Gemeinderäte sind sich einig, dass der größte Belastungsposten die Kreisumlage darstellt. 
Eine Erhöhung und somit die Sicherstellung eines Haushaltsausgleiches kann nur über eine 
Erhöhung der Steuern erfolgen.  
 
Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
der Gemeinde Weichs mit Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2025 wie folgt: 
Grundsteuer A 380 v. H., Grundsteuer B 380 v. H. und Gewerbesteuer 370 v. H. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 11      
Nein-Stimmen: 2      
 
      

 
 
Top 7 Sonstiges und Bekanntgaben 

 
Sachverhalt: 
 

Nach Art. 47 Abs. 1 GO beschließt der Gemeinderat in Sitzungen. Die Sitzungen sind öffentlich, 
soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche einzelner 
entgegenstehen. (Art. 52 Abs. 2 GO) 
 
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, 
sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. (Art. 52 Abs. 3 GO) 
Folgende Beschlüsse aus den letzten Sitzungen sind hiervon betroffen:  
 
Bekanntgaben aus der letzten Gemeinderatssitzung:  
 
Genehmigung eines Kaufvertrages: 
Der Kaufvertrag vom 08.08.2024 für die Veräußerung eines Grundstücks im Aufhausener Feld 
wurde genehmigt und zugstimmt.   
 
Kauf landwirtschaftliche Fläche:  
Die Gemeinde Weichs hat eine landwirtschaftliche Fläche (Kaufvertrag vom 23.09.2024) erwor-
ben.  
 
Sonstiges aus der Gemeindeverwaltung: 
 
Bürgerversammlung: 
Am 24.10.2024 findet um 19:00 Uhr die Bürgerversammlung im Bürgersaal statt. 
Der Gemeinderat ist herzlich willkommen bei der Versammlung.  
 
Neueinstellung Hausmeister/Kläranlage: 
In der Gemeinde wurde zum 14.10.2024 ein neuer Mitarbeiter eingestellt. Der neue Mitarbeiter 
wird die Stellvertretung im Bereich des Hausmeisters und der Kläranlage übernehmen. Die Öf-
fentlichkeit wird zeitnah durch die Presse darüber informiert.  
 
Mängelmelder:  
Auf der Homepage der Gemeinde Weichs besteht seit dem 07.10.2024 die Möglichkeit einige 
Anliegen/Mängel direkt zu melden über den Mängelmelder.  
Gemeldet werden können folgende Bereiche: 
Schäden an Straßen, Geh- und Radwege    
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- Straßenschild beschädigt oder fehlt  

- Fahrbahnbelag schadhaft  

- Kanaldeckel schadhaft oder klappert  

- Gully läuft über  

- überhängende Äste/ überwachsende Hecke  

- unzureichende Baustellenabsicherung  

- Randstein beschädigt  

  
Öffentliche Anlagen / Spielplätze    

- Spielgeräte defekt  

- Bank defekt  

- starke Verschmutzung  

- Hundetoilette Tüten fehlen  

- Baum-/Heckenschnitt fällig  

- wilde Müllkippe  

- Vandalismus  

 Ebenso können bei einer Meldung Bilder mithochgeladen werden.  
 

 
 
Top 8 Frageviertelstunde 

 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
Weichs, den 25.11.2024 
 
 
 
Harald Mundl 
1. Bürgermeister 
 

 
 
 
 
Markus Weigl 
Schriftführer 

 


